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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
die Datenverordnung (EU) 2023/2854, auch im deutschen Sprachraum

eher unter dem englischen Begriff Data Act etabliert, ist der wichtigste
Sekundärrechtsakt des EU-Datenwirtschaftsrechts. Er gilt weithin ab dem
12.9.2025, beschäftigt Rechtsabteilungen (nicht nur von Tech-Unterneh-
men), auf IT-Recht spezialisierte Kanzleien, Behörden, Ministerien und die
Rechtswissenschaft indessen schon seit einigen Jahren.

Nun, da der Geltungsbeginn naht, möchte sich die Potsdamer Forschungs-
stelle „Geistiges Eigentum – Digitalisierung – Wettbewerb“, deren Direktoren
die drei Herausgeber des Kommentars sind, mit dem Ihnen vorliegenden
Werk in die Diskussion um die sachgerechte Handhabung der finalen Bestim-
mungen einbringen. Ziel ist es dabei, eine fundierte Orientierungshilfe im
Umgang mit dem neuen Recht an die Hand zu geben.

Wenn uns dies gelungen sein sollte, dann ist das vor allem auf unsere
Autorinnen und Autoren zurückzuführen, deren Expertise das Buch trägt und
ohne deren kompetente und zuverlässige Einschätzung der Verordnungsrege-
lungen ein solches Projekt nicht realisierbar gewesen wäre.

Nicht nur Ihnen sind wir zu Dank verpflichtet. So möchten wir uns für die
wunderbaren Vorarbeiten durch die ehemalige Mitarbeiterin unserer For-
schungsstelle, Anna-Lena Borchert, außerdem für die stetige und zuverlässige
Unterstützung durch die Assistenz des Lehrstuhls von Tobias Lettl, Ines Belitz,
herzlich bedanken.

Dank gilt schließlich auch dem Beck-Verlag, namentlich Dr. Philipp
Thomé, für die gute und angenehme Zusammenarbeit.

Potsdam, im April 2025 Christian Czychowski
Tobias Lettl

Björn Steinrötter
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